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I. Steiermärkisches Baurecht

1. Steiermärkisches Baugesetz (1995)
Gesetz vom 4. April 1995, mit dem Bauvorschriften 

für das Land Steiermark erlassen werden 
(Steiermärkisches Baugesetz – Stmk. BauG)

Gesetz vom 4. April 1995, mit dem Bauvorschriften für das Land Steiermark erlassen werden (Steiermärkisches Baugesetz – Stmk. BauG)LGBl 59 idF LGBl 2001/50, 2001/73, 2002/7, 2002/33, 2003/78 (Nov 2003),
2008/6, 2008/27, 2008/88, 2010/13, 2010/49, 2011/13 (Nov 2010), 2012/78,
2013/83, 2013/87, 2013/89, 2014/29, 2014/48, 2015/34, 2015/75, 2016/111,
2016/117, 2017/61, 2018/63, 2020/11, 2020/71, 2021/91, 2022/45, 2022/108 u
2023/73

I. HAUPTSTÜCK
Allgemeine Grundsätze und verfahrensrechtliche Vorschriften

I. Teil
Behörden, Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

§ 1Stmk BauG Eigener Wirkungsbereich der Gemeinden
§ 1. Die in diesem Gesetz geregelten Angelegenheiten der  Gemeinde sind
solche des eigenen Wirkungsbereiches.1), 2), 3), 4)

LGBl 1995/59

Anmerkungen
1) Wie schon in der Einführung dargetan, sind entgegen dem Wortlaut des
Gesetzestextes die in diesem Gesetz geregelten Angelegenheiten nur dann
solche des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde, wenn sie tatsächlich
als örtliche Baupolizei iSd Art 118 Abs 3 Z 9 B-VG zu beurteilen sind.
2) Im Zuge der Anpassung des BauG an die Einführung der zweistufigen
Verwaltungsgerichtsbarkeit durch das Stmk Landesverwaltungsgerichts-
Anpassungsgesetz, LGBl 2013/87, wurde durch Derogation von § 94 GemO
der außerhalb von Graz bis dahin bestehende Rechtsbehelf der Vorstellung
an die LReg gegen Bescheide des (bis zur Novelle LGBl 2020/11, siehe Anm 6
zu § 2) im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde als Rechtsmittelinstanz
fungierenden Gemeinderates abgeschafft. Für den Bereich der Stadt Graz be-
stand dieser Rechtsbehelf bereits zuvor nicht.
3) Seit 1999 machten nun auch in der Stmk zahlreiche Gemeinden von der
ihnen auf Grund des Art 118 Abs 7 B-VG bzw § 40 Abs 5 der GemO zuste-
henden Möglichkeit Gebrauch, einzelne Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungsbereiches, u zwar die Angelegenheiten der örtlichen Baupolizei betr ge-
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werbliche Betriebsanlagen, auf die Bezirkshauptmannschaften zu übertragen,
s die Bau-ÜbertragungsV in der Gesamtübersicht.
4) Eine weitere Ausnahme vom eigenen Wirkungsbereich kann sich auch bei
Anwendung des Bundesgesetzes über die Prüfung der Umweltverträglichkeit
(UmweltverträglichkeitsprüfungsG 2000 – UVP-G 2000), BGBl 1993/697, zu-
letzt idF BGBl I 2018/80, ergeben (s schon die Darlegungen in der Einfüh-
rung). Das UVP-G beruht auf der Kompetenzbestimmung des Art 11 B-VG,
wonach die Gesetzgebung Bundessache u die Vollziehung Landessache ist. Als
Beh I. Instanz ist die LReg vorgesehen, die die Zuständigkeit für die Durch-
führung des Verfahrens auf die Bezirksverwaltungsbehörde übertragen kann.
Über Beschwerden entscheidet außer in den in § 45 UVP-G (Strafbestimmun-
gen) genannten Fällen das Bundesverwaltungsgericht. Vorhaben sowie Ände-
rungen dieser Vorhaben, die im Anhang 1, Spalte 1 und 2 angeführt sind, sind
jedenfalls einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen, Vorhaben so-
wie Änderungen dieser Vorhaben, die in Anhang 1, Spalte 3 genannt werden,
unterliegen nur bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen der Pflicht, sie
einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen. Die Umweltverträglich-
keitsprüfung ist in einem konzentrierten Genehmigungsverfahren (in diesem
sind die nach bundes- oder landesrechtlichen Verwaltungsvorschriften, auch
soweit sie im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde zu vollziehen sind – zB
BauG –, für die Ausführung des Vorhabens erforderlichen materiellen Geneh-
migungsbestimmungen von der für das Umweltverträglichkeitsprüfungsver-
fahren zuständigen LReg mitanzuwenden) zu unterziehen, wobei für einzelne
Vorhaben (Anhang 1, Spalte 2 u 3) ein vereinfachtes Verfahren vorgesehen ist.
Das UVP-G erfasst auch solche Vorhaben, die ansonsten typischerweise in die
Kompetenz der Baubeh im Rahmen des eigenen Wirkungsbereiches der Ge-
meinde fallen. Von praktischer Bedeutung sind hierbei insbesondere die im
Anhang 1 Z 43 Spalte 2 u 3 für den Bereich der Land- u Forstwirtschaft ange-
führten Schwellenwerte für Anlagen zur Intensivhaltung oder -aufzucht von
Geflügel u Schweinen. Danach fallen zB gem Spalte 2 unter das UVP-G Anla-
gen zum Halten oder zur Aufzucht von Tieren ab folgender Größe: 48.000 Lege-
hennen-, Junghennen- oder Truthühnerplätze, 65.000 Mastgeflügelplätze,
2.500 Mastschweineplätze u 700 Sauenplätze. Die Beurteilung der UVP-Pflicht
bei Änderungen (Kapazitätsausweitung) bestehender Anlagen kann im Einzel-
fall schwierig sein. Entsprechende Berechnungsmethoden sind in § 3a UVP-G
normiert. Behörden, die für die Erteilung von Genehmigungen oder die Über-
wachung des Vorhabens zuständig wären, wenn dafür nicht eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung durchzuführen wäre, haben an dem Verfahren mitzu-
wirken; diese Pflicht trifft auch den Bürgermeister als Baubeh. Gem § 3 Abs 7
UVP-G kann die LReg von Amts wegen oder hat auf Antrag des Projektwerbers,
einer mitwirkenden Beh (also auch des Bürgermeisters als Baubeh) oder des
Umweltanwaltes binnen sechs Wochen mit Bescheid festzustellen, ob für ein
Vorhaben eine UVP durchzuführen ist.
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Judikatur
I. Judikatur des LvwG Steiermark
1) Zuständig zur Erlassung eines Bescheides über die Verweigerung der
Auskunft ist gemäß § 7 Abs 4 lit d AuskunftspflichtG Stmk in Sachen, die
von einer Gemeinde besorgt werden, das für die jeweilige Sache zuständige
Organ als Behörde. Gemäß § 45 Abs 2 lit b Stmk GemeindeO 1967 iVm § 1
BauG Stmk 1995 trifft diese Zuständigkeit in einer Bausache den Bürgermeister
(30. 11. 2017, 30.37-1368/2017).

II. Judikatur der Höchstgerichte
1) Die Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde sind
gem Art 118 Abs 4 letzter Satz B-VG vom einfachen Gesetzgeber ausdrücklich
als solche zu bezeichnen; diese Bezeichnungspflicht gilt sowohl hinsichtlich
der (gem Art 118 Abs 2 erster Satz) durch Subsumtion unter die Generalklau-
sel dem eigenen Wirkungsbereich zugeordneten Angelegenheiten wie auch
hinsichtlich der (gem Art 118 Abs 3) ausdrücklich zur Besorgung im eigenen
Wirkungsbereich gewährleisteten Angelegenheiten (vgl VfSlg 5409/1966). Die
Bezeichnung muss sich auf den Inhalt konkreter gesetzlicher Regelungen be-
ziehen und obliegt dem für die jeweilige Materie zuständigen Gesetzgeber
(VfSlg 5409/1966, 5415/1966).
Ziel der Bezeichnungspflicht ist es unter anderem, zu einer – wenn auch in vie-
len Gesetzen verstreuten – taxativen Bezeichnung der konkreten gesetzlichen
Regelungen zu kommen, die im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde zu
vollziehen sind (VfSlg 5409). Die gesetzestechnische Art der Bezeichnung ist
dem Gesetzgeber freigestellt, … in Zusammenhang mit der jeweiligen Regelung
oder auch zusammenfassend an anderer Stelle. Es ist dem zuständigen Mate-
riengesetzgeber auch verfassungsgesetzlich nicht verwehrt, die ihm obliegende
Bezeichnungspflicht in anderem gesetzlichen Zusammenhang vorzunehmen,
sofern er dabei nur das Erfordernis der Ausdrücklichkeit beachtet. Denn nur auf
diese Weise wird dem mit der Normierung der Bezeichnungspflicht klar zum
Ausdruck gebrachten Willen des Verfassungsgesetzgebers entsprochen, dass
diese Feststellung vom Gesetzgeber selbst und nicht von der Vollziehung vorzu-
nehmen ist (VfGH 21. 12. 1979, G 59/78, V 10/78, VfSlg 8719).
2) Verwaltungsstrafsachen sind vom eigenen Wirkungsbereich ausgenommen
(VfSlg 5579, VwSlg 7227 A ua).
3) Verwaltungsvollstreckungsangelegenheiten sind nicht im eigenen Wirkungs-
bereich der Gemeinde zu vollziehen (VwSlg 7368 A ua).
4) Die der Baubehörde zustehende unmittelbare Befehls- und Zwangsgewalt zur
Durchführung notstandspolizeilicher Maßnahmen ist im eigenen Wirkungs-
bereich der Gemeinde auszuüben (VfGH 6. 10. 1983, G 25/82, VfSlg 9811,
VwGH 22. 12. 1983, 81/06/0171, BauSlg 168).
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5) Entscheidungen über Enteignungen und Entschädigungen sind vom eige-
nen Wirkungsbereich der Gemeinde auszunehmen (VfSlg 5807, 6088, 8227,
9. 10. 1980, B 301/78 ua).
6) Auch bei Bauten für genehmigungspflichtige Betriebsanlagen ist ein über-
wiegendes Interesse der in der Gemeinde verkörperten örtlichen Gemeinschaft
anzunehmen. Die Zugehörigkeit der Baubewilligungen für alle Gebäude, die
gewerblichen Betriebsanlagen dienen, kann unter dem Gesichtspunkt der Eig-
nung zur Besorgung durch die Gemeinden nicht schlechthin verneint werden;
auch nicht im Hinblick auf besondere Probleme einer solchen Betriebsanlage
in anderen Rechtsmaterien (VwGH 13. 5. 1968, 0307/67, VwSlg 7348 A).
7) Die Genehmigung der Schaffung von Bauplätzen oder Bauplatzteilen ist eine
Angelegenheit der örtlichen Baupolizei und fällt in den eigenen Wirkungsbereich
der Gemeinde (VfSlg 5823, 6060, 9580). Die in den Bestimmungen über die
Grundabtretung zutage tretenden, mit der örtlichen Baupolizei in enger Ver-
bindung stehenden Interessen der Gemeinde als Inhaberin von Verkehrsflächen,
die sie nach Art 118 Abs 3 Z 4 B-VG selbst verwaltet (VfSlg 6208, 6685, 6770),
sind gleichfalls dem eigenen Wirkungsbereich zuzuordnen. Der Umstand, dass
die Grundabtretung unter dem Blickwinkel des Eigentumsschutzes und für
Zwecke der Kompetenzzuordnung als Enteignung zu qualifizieren ist (vgl
VfSlg 3475, 3666, 8980, 8981, 9781), ändert daran nichts. Die Grundabtre-
tungspflicht unterscheidet sich von Enteignungen nach dem Straßenrecht da-
durch, dass sie nur aus Anlass und im (engeren oder weiteren) Zusammenhang
mit einer angestrebten Grundteilung ausgelöst wird (VfGH 17. 10. 1991, Slg 12891
zum Kä GrundstücksteilungsG).
8) Eine Zuständigkeit der Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich ist nur
dort gegeben, wo die Kompetenzverteilung des B-VG dies zulässt, was im
Falle einer Zuständigkeit der Bergbehörde für einen Steinbruch nicht der Fall
ist (VwGH 15. 12. 1994, 94/06/0030, BauSlg 285) – s zur Abgrenzung von
Baubehörde und Bergbehörde die E zu § 3.
9) Wie der VfGH in Erk VfSlg 7459/1974 in Abkehr von seiner früheren Recht-
sprechung ausgesprochen hat, liegt eine Verletzung des verfassungsgesetzlich
gewährleisteten Selbstverwaltungsrechtes einer Gemeinde nur dann und inso-
weit vor, als eine staatliche Behörde eine Maßnahme trifft, womit das Recht der
Gemeinde auf Besorgung einer bestimmten Angelegenheit im eigenen Wir-
kungsbereich schlechthin verneint wird. Die Prüfung der Rechtmäßigkeit sol-
cher Akte steht dem Verwaltungsgerichtshof zu. An dieser Auffassung hält der
VfGH seither fest (VfSlg 7568/75 und B 323/75 v 18. 12. 1976). Die Beschwerde
könnte also nur dann begründet sein, wenn der belangten Behörde der Vor-
wurf der Verneinung des Selbstverwaltungsrechtes gemacht werden müsste
(VfGH 11. 10. 1977, B 237/76, VfSlg 8150).
S auch E zu § 2 sowie die E und Erörterungen in der Einführung.
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§ 2 Behördenzuständigkeit
§ 2. (1) Behörde in Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der
Gemeinde ist der Bürgermeister1), 2), sofern die Zuständigkeit der ört-
lichen Baupolizei nicht aufgrund einer Verordnung auf staatliche Behör-
den des Landes übertragen ist.3) Behörde in der Stadt Graz ist der Stadt-
senat.4), 5)

(2) Gegen Bescheide der in Abs. 1 genannten Gemeindeorgane ist die Be-
rufung ausgeschlossen.6), 7), 8), 9), 10)

LGBl 2020/11

Zu § 2: EB
Aus praktischen Überlegungen soll in der Landeshauptstadt Graz als Berufungs-
behörde eine eigene Berufungskommission, statt wie bisher (bis 1. 9. 1995), der Ge-
meinderat, eingeführt werden, um damit eine Verfahrensbeschleunigung, speziell
während der Sommermonate zu erreichen. Die hiedurch erforderlichen Änderun-
gen im Statut der Landeshauptstadt Graz sind im Artikel IX zusammengefaßt.

Zu § 2: EB zur Nov LGBl 2020/11
Von der verfassungsgesetzlichen Ermächtigung des Art 118 Abs 4 B-VG soll
Gebrauch gemacht und der gemeindeinterne Instanzenzug in baubehördlichen
Verfahren ausgeschlossen werden. So ist in Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg,
in einigen Gemeinden Salzburgs und in der Stadt Graz die zweite Instanz bereits
abgeschafft. Damit kann eine wesentliche Verfahrensbeschleunigung bewirkt
werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass in gemeindebehördlichen Verfahren die
erstinstanzliche Entscheidung des Bürgermeisters in den meisten Fällen durch
den Gemeinderat bestätigt wird.

Anmerkungen
1) Baubehörde ist jene Behörde (also mit staatlicher Gewalt – imperium –
ausgestattete Organisationseinheit), die im Einzelfall die Bestimmungen des
BauG zu vollziehen hat, also die rechtlichen Sollensnormen in die Wirklich-
keit umzusetzen hat, insb die im Gesetz vorgesehenen Bescheide zu erlassen
hat. Der Stmk Landesgesetzgeber hat nur Zuständigkeiten für Organe der
Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich festgesetzt (s auch § 1). Dass nicht
sämtliche Aufgaben der Baubehörde im eigenen Wirkungsbereich zu vollzie-
hen sind, wurde schon in der Einführung dargetan.
2) Der Bürgermeister als demokratisch gewählter Mandatar ist seit der Ge-
meindeverfassung des Jahres 1962 regelmäßig zur Vollziehung der bau-
rechtlichen Vorschriften in erster Instanz berufen. Der Bürgermeister ist so-
hin gleichzeitig Repräsentant der Demokratie u des Rechtsstaates. Als Re-
präsentant des Rechtsstaates muss für den Bürgermeister als politischen
Funktionär – wie für jeden in der Hoheitsverwaltung tätigen Beamten –
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oberste Richtschnur für sein Verhalten die sinnvolle Auslegung der im Ein-
zelfall anzuwendenden Rechtsnormen im Geiste des Gesetzes (gesetzeskonfor-
me Auslegung), ja im Geiste der Verfassung (verfassungskonforme Ausle-
gung) sein. Der große österreichische Doyen des Verwaltungsrechts Merkl
hat als Merkmale einer guten Verwaltung die Sachlichkeit, die Rechtlichkeit
u die Unparteilichkeit genannt. Der Bürgermeister wird daher für seine ver-
antwortungsvolle Aufgabe die nötigen Sachkenntnisse und zumindest ein
Minimum an Rechtskenntnissen erwerben müssen und darf trotz seiner Be-
rufung als Repräsentant einer politischen Partei nicht parteilich sein. In der
Vollziehung der Gesetze hat der Bürgermeister keine politische Entschei-
dung im eigentlichen Sinne zu treffen, sondern die Einhaltung der gesetz-
lichen Bestimmungen zu garantieren. Es zeigt sich in der Funktion des Bür-
germeisters sohin sehr deutlich das Spannungsfeld zwischen Rechtsstaat
und Demokratie (vgl Hauer, Die persönliche Verantwortung im demokrati-
schen Rechtsstaat), zugleich kann aber der Bürgermeister sehr deutlich ma-
chen, dass es im Zusammenleben auf den gelebten Rechtsstaat und die ge-
lebte Demokratie ankommt, dienen doch beide in erster Linie der Freiheit
der Menschen. Eine Gefährdung des Rechtsstaates kann uE nur durch eine
missverstandene Demokratie hervorgerufen werden, ist doch der Rechts-
staat die Ordnung, in der ein politisch reifes Volk seine Begrenzung erkennt,
wie der Schweizer Rechtsgelehrte Kägi formulierte.
Konkret bedeuten diese Ausführungen etwa: Erfüllt ein Bewilligungswerber
alle jene Voraussetzungen, die für die Erteilung einer bestimmten Bewilli-
gung erforderlich sind, dann verfügt er über einen Rechtsanspruch auf die
Erteilung dieser Bewilligung; hier ist kein Platz für eine Volksbefragung,
Volksabstimmung oder eine sonstige demokratische Willensäußerung – kei-
ne noch so laut sich gebärdende Minder- oder auch Mehrheit, auch keine
Propaganda von Medien darf in einem Rechtsstaat den Bürgermeister hin-
dern, eine dem Gesetz entsprechende Entscheidung zu treffen, soll nicht der
Willkür Tür und Tor geöffnet werden.
Als für das Baugeschehen Verantwortlicher trägt der Bürgermeister insb
auch für die Wahrung und Verbesserung des Ortsbildes u für Fragen der Zer-
siedelung eine große Verantwortung, wie er ja ganz allgemein für die Einhal-
tung der Bauvorschriften Sorge zu tragen hat (s auch Hauer, Recht für Ge-
meindefunktionäre). Die zugeteilten Beamten des Gemeindeamtes sowie die
im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen haben den Bürgermeister bei
seinen Aufgaben bestmöglich zu unterstützen. Das Gemeindeamt als solches
ist keine Behörde, sondern ein Hilfsorgan (auch) des Bürgermeisters, fehlt
doch die für eine Behörde von der Rechtsordnung eingeräumte typische
Zwangsgewalt (imperium).
3) Seit 1999 machten auch in der Stmk zahlreiche Gemeinden von der ihnen
auf Grund des Art 118 Abs 7 B-VG bzw § 40 Abs 5 der GemO zustehenden
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Möglichkeit Gebrauch, einzelne Angelegenheiten des eigenen Wirkungs-
bereiches, u zwar die Angelegenheiten der örtlichen Baupolizei betr gewerb-
liche Betriebsanlagen, auf die Bezirkshauptmannschaften zu übertragen, s die
Bau-ÜbertragungsV in der Gesamtübersicht.
4) Die Landeshauptstadt Graz ist die einzige Stadt der Steiermark mit eige-
nem Statut, s Gesamtübersicht. Typisch für eine Stadt mit eigenem Statut ist
das Zusammenfallen von Gemeindeverwaltung und staatlicher Verwaltungs-
behörde erster Instanz (Bezirksverwaltungsbehörde).
5) In Graz ist, wie schon nach der alten Rechtslage (Stmk BO 1968), der
Stadtsenat als Baubehörde zuständig. Die rechtspolitische Frage, aus welchen
Gründen nur in Graz als Baubehörde der Stadtsenat eingerichtet wurde – an-
ders in allen anderen Städten mit eigenem Statut –, lässt sich zwar teilweise
mit einer geschichtlichen Entwicklung beantworten, allein schon in organisa-
torischer Hinsicht erscheint eine solche Zuständigkeitsregelung verfehlt. Es
hätte gereicht, den Magistrat als Baubehörde erster Instanz vorzusehen wie in
anderen Statutarstädten.
6) Der Stmk Landesgesetzgeber hat von der verfassungsgesetzlich in Art 118
Abs 4 B-VG vorgesehenen Ermächtigung Gebrauch gemacht und im Anwen-
dungsbereich des BauG den innergemeindlichen Instanzenzug in Angelegen-
heiten des eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinde zunächst in Graz,
schließlich mit der Novelle LGBl 2020/11 auch für alle anderen Gemeinden
der Steiermark abgeschafft.
Bereits mit dem Stmk Landesverwaltungsgerichts-Anpassungsgesetz, LGBl
2013/87 als Folge der Verwaltungsgerichtsbarkeitsnovelle 2012, BGBl 2012/51,
die mit 1. 1. 2014 in Österreich eine zweistufige Verwaltungsgerichtsbarkeit
eingeführt hat, wurde durch Derogation von § 94 GemO der außerhalb von
Graz bis zu diesem Zeitpunkt bestehende Rechtsbehelf der Vorstellung an die
LReg gegen Bescheide des als Rechtsmittelinstanz fungierenden Gemeinderates
abgeschafft.
7) Die Überprüfung der Bescheide der Verwaltungsbehörden durch unab-
hängige Gerichte ist ein Charakteristikum des modernen Rechtsstaates. Die
Verwaltungsgerichte erkennen gem Art 130 Abs 1 Z 1 B-VG über Beschwer-
den gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde wegen Rechtswidrigkeit.
Das Rechtsmittel gegen Bescheide der Baubehörde (Bürgermeister bzw in
Graz der Stadtsenat) ist damit nunmehr einheitlich die Beschwerde an das
Verwaltungsgericht. Konkret ist in Baurechtsangelegenheiten in der Steier-
mark idR aufgrund der in Art 131 Abs 1 iVm Abs 2 und 3 B-VG vorgesehe-
nen Generalklausel das Landesverwaltungsgericht, aufgrund von § 3 Abs 2
Z 1 VwGVG iVm § 3 Z 1 AVG, wonach sich die örtliche Zuständigkeit bei
unbeweglichen Gütern nach deren Lage richtet, örtlich das Landesverwal-
tungsgericht Steiermark zuständig.
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Zur Erhebung der Bescheidbeschwerde ist berechtigt, wer durch den Be-
scheid der Baubehörde in seinen Rechten verletzt zu sein behauptet, wobei
die Verletzung dieser Rechte im konkreten Fall zumindest möglich sein
muss. Jedenfalls rechtsmittellegitimiert ist daher im Baubewilligungsverfah-
ren der Antragsteller, sofern seinem Antrag im Bescheid nicht vollständig
entsprochen wurde. Ob auch Nachbarn rechtsmittellegitimiert sind, richtet
sich danach, ob sie zum Zeitpunkt der Erlassung des Bescheides noch Partei-
stellung im Verfahren vor der Baubehörde hatten (s § 27) und zum anderen
in der Beschwerde ein ihnen (noch – zur Teilpräklusion s die Anm zu § 27)
zukommendes Recht, vorbringen (s § 26).
Die Rechtsmittelfrist beträgt 4 Wochen ab Zustellung des Bescheides an die
Partei. Die Beschwerde kann auch erhoben werden, wenn der Bescheid zwar
noch nicht dem Beschwerdeführer, aber bereits einer anderen Partei zu-
gestellt oder verkündet wurde und der Beschwerdeführer Kenntnis von dem
Bescheid erlangt hat.
Die Bescheidbeschwerde ist bei der bescheiderlassenden Behörde einzubrin-
gen. Wird die Beschwerde stattdessen beim Verwaltungsgericht eingebracht,
wahrt dies die Beschwerdefrist nur dann, wenn das Verwaltungsgericht die
Beschwerde rechtzeitig gem § 6 AVG iVm § 17 VwGVG an die bescheid-
erlassende Behörde weiterleitet.
Einer rechtzeitig eingebrachten und auch sonst zulässigen Bescheidbeschwerde
kommt gem § 13 Abs 1 VwGVG aufschiebende Wirkung zu, sofern diese nicht
durch die Behörde (§ 13 Abs 2 VwGVG) oder durch das Verwaltungsgericht
(§ 22 Abs 2 VwGVG) ausgeschlossen wird; in Verwaltungsstrafsachen kann die
aufschiebende Wirkung der Beschwerde hingegen nicht ausgeschlossen werden.
In Verfahren über die Baueinstellung und über Nutzungsänderungen (§ 19 Z 2)
kommt der Beschwerde von vornherein keine aufschiebende Wirkung zu (§ 41
Abs 5).
Für Beschwerden an Verwaltungsgerichte besteht eine Eingabengebühr iHv
(derzeit) EUR 30,00. Die verspätete Leistung der Eingabengebühr stellt ein
Gebührengebrechen dar und hat nicht die Unzulässigkeit der Beschwerde
zur Folge.
Der Behörde steht es frei, die Beschwerde sogleich dem Verwaltungsgericht
vorzulegen, oder innerhalb von 2 Monaten ab Einlangen der Beschwerde eine
Beschwerdevorentscheidung zu treffen (§ 14 VwGVG). Fällt sie eine Be-
schwerdevorentscheidung, kann die Behörde darin den Bescheid aufheben,
abändern, die Beschwerde zurückweisen oder abweisen. Es steht im Ermes-
sen der Behörde, ob sie eine Beschwerdevorentscheidung erlässt oder nicht.
Erlässt sie eine Beschwerdevorentscheidung, tritt diese grundsätzlich an die
Stelle des Ausgangsbescheides (ausgenommen den Fall einer Zurückweisung
der Beschwerde in der Beschwerdevorentscheidung). Als Rechtsmittel gegen
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die Beschwerdevorentscheidung steht (nur) der Vorlageantrag offen; jede
Partei (also nicht nur der Beschwerdeführer) kann binnen 2 Wochen nach
Zustellung der Beschwerdevorentscheidung den Vorlageantrag stellen. Der
Vorlageantrag ist bei der Behörde einzubringen.
Im Beschwerdeverfahren vor dem Verwaltungsgericht kommt der Behörde
Parteistellung zu.
8) Ferner erkennen die Verwaltungsgerichte, im Konkreten also das Landes-
verwaltungsgericht Steiermark (siehe Anm 7), über Beschwerden gegen die
Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangs-
gewalt (Maßnahmenbeschwerde), eine Zuständigkeit, die im Baurecht hin-
sichtlich baupolizeilicher Sofortmaßnahmen (§ 42 BauG) von Bedeutung ist.
Die Maßnahmenbeschwerde ist beim Verwaltungsgericht selbst einzubrin-
gen. Sie hat grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung, es sei denn, diese
wird auf Antrag vom Verwaltungsgericht zuerkannt. Für Maßnahmen-
beschwerden ist keine Eingabengebühr zu entrichten.
9) Verwaltungsgerichte erkennen ferner über Beschwerden wegen Verletzung
der Entscheidungspflicht durch eine Verwaltungsbehörde (Säumnisbeschwerde).
Die Behörde ist gem § 73 Abs 1 AVG verpflichtet, über Anträge von Parteien
ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber binnen 6 Monaten nach deren Ein-
langen den Bescheid zu erlassen. Zu beachten ist, dass das BauG für das ver-
einfachte Baubewilligungsverfahren gem. § 33 iVm § 20 BauG (zulässigerweise)
eine noch kürzere Frist vorsieht; hier muss die Behörde binnen 3 Monaten ab
vollständiger Vorlage der Unterlagen ihren Bescheid erlassen.
Zur Säumnisbeschwerde legitimiert ist, wer dazu berechtigt ist, die Entschei-
dungspflicht geltend zu machen. Im Baubewilligungsverfahren wird dies idR
nur der Bewilligungswerber, nicht aber etwa ein Nachbar sein, weil in dessen
Rechtssphäre durch die Verzögerung idR nicht eingegriffen wird.
Die Säumnisbeschwerde ist bei der Behörde einzubringen, die den Bescheid
nicht innerhalb der Entscheidungsfrist erlassen hat. Sie hat keine aufschie-
bende Wirkung, eine solche kann auch nicht durch das Verwaltungsgericht
zuerkannt werden.
Die Behörde kann aufgrund einer Säumnisbeschwerde innerhalb von 3 Mo-
naten ab Einlangen der Säumnisbeschwerde bei der säumigen Behörde den
Bescheid nachträglich erlassen (nachholen). Holt sie den Bescheid nicht
nach, hat sie dem Verwaltungsgericht die Beschwerde unter Anschluss der
Akten des Verwaltungsverfahrens vorzulegen. Sie kann aber auch die Säum-
nisbeschwerde sogleich nach Einlangen dem Verwaltungsgericht vorlegen.
Mit dem Ablauf der dreimonatigen Nachfrist bzw mit Vorlage der Beschwerde
geht die Zuständigkeit, über die Verwaltungsangelegenheit zu entscheiden,
exklusiv auf das Verwaltungsgericht über. Ein nach diesem Zeitpunkt von
der Behörde erlassener Bescheid ist infolge Unzuständigkeit der Behörde
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rechtswidrig (und im Fall einer Bescheidbeschwerde gegen den verspätet
nachgeholten Bescheid schon aus diesem Grund vom Verwaltungsgericht
aufzuheben).
Die Säumnisbeschwerde ist vom Verwaltungsgericht abzuweisen, wenn die
Verzögerung nicht auf ein überwiegendes Verschulden der Behörde zurück-
zuführen ist. Überwiegendes Verschulden der Behörde ist jedenfalls dann
nicht anzunehmen, wenn die Verzögerung überwiegend durch ein schuld-
haftes Verhalten einer Partei verursacht wurde oder die Behörde durch un-
überwindliche Hindernisse von der Entscheidung abgehalten wurde.
10) Entscheidungen von Verwaltungsgerichten werden vorbehaltlich einer
etwaigen Aufhebung durch den VfGH oder den VwGH rechtskräftig.
Gegen Entscheidungen von Verwaltungsgerichten, sowohl gegen Erkenntnis-
se als auch gegen (verfahrensbeendende) Beschlüsse, kann Beschwerde an den
VfGH und die (je nach Zulässigkeitsausspruch des Verwaltungsgerichtes
ordentliche oder außerordentliche) Revision an den VwGH erhoben werden.
Diese – aus diesem Grund als „außerordentlich“ bezeichneten – Rechtsmittel
stehen jedoch nur eingeschränkt zur Verfügung: Der VfGH erkennt nur über
die Verletzung in einem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht (Grund-
recht) und über die Anwendung eines verfassungswidrigen Gesetzes bzw einer
gesetzwidrigen Verordnung, während der VwGH nur dann (inhaltlich) über
die Revision entscheidet, wenn eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeu-
tung aufgeworfen wurde.

Judikatur
I. Judikatur des LVwG Steiermark
1) Aufgrund der Akzessorietät der Kostenentscheidung iSd § 76 AVG mit der
Hauptsache des Verfahrens richtet sich der Instanzenzug auch hinsichtlich der
Kostenfrage nach jenem der Hauptsache. Der Gemeinderat war daher gemäß § 2
Abs 2 StBauG idF LGBl Nr 11/2020 nicht (mehr) berufen, über ein Rechtsmittel
gegen den Kostenabspruch zu entscheiden (21. 12. 2021, 41.37-2584/2021).

II. Judikatur der Höchstgerichte
Allgemeines
1) Welche Dienststelle einer Behörde (Magistrat) einschreitet, ist keine Frage
der Zuständigkeit, sondern der inneren Gliederung dieser Behörde (VwGH
16. 10. 1986, 86/06/0165, BauSlg 786).
2) Der Magistrat (und seine verschiedenen Dienststellen) ist den Behörden der
Landeshauptstadt Graz als Hilfsorgan beigegeben. Der Magistrat (Baurechts-
amt usw) ist zur Ausfertigung von durch den Stadtsenat (oder Gemeinderat)
beschlossenen Bescheiden berechtigt, wobei eine Fertigung „Für den Stadt-
senat“ (oder „Für den Gemeinderat“) der Geschäftsordnung des Magistrats
(s E v 29. 10. 1981, 06/3884/80) entspricht (VwGH 22. 10. 1992, 92/06/0139).
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3) Grundsätzlich ist der Behördenleiter zur Delegation an Bedienstete der Ge-
meinde berechtigt (VwGH 13. 12. 1948, VwSlg 628 A, 23. 10. 1972, 0309/72).
4) Der Bürgermeister ist nach § 45 Abs 1 Stmk GemO zur Erhebung einer Be-
schwerde an den VwGH namens der Gemeinde berechtigt (s verst Sen 29. 5.
1980, 2671/78). Die Beschlussfassung durch den Gemeinderat nach § 43 Abs 2
lit d GemO betrifft nur das Innenverhältnis (VwGH 11. 6. 1981, 06/0648/80).
5) Der Bürgermeister ist nach der Stmk GemO berechtigt, für die Gemeinde
Rechtsmittel zu erheben (VwGH 14. 4. 1988, 87/06/0026, BauSlg 1095).
6) Auch für ein Bauvorhaben der Gemeinde ist der Bürgermeister als Bau-
behörde erster Instanz zuständig. Ist der Bürgermeister selbst Antragsteller,
liegt Befangenheit vor (VwGH 13. 12. 1988, 88/05/0140, BauSlg 1228).
7) Differenzen zwischen dem Bürgermeister und einem Nachbarn, die zur
Befassung von Rechtsanwälten führten, reichen aus, um die volle Unbefan-
genheit (§ 7 Abs 1 Z 4 AVG) des Bürgermeisters in Zweifel zu ziehen (VwGH
22. 6. 1976, 1779/75).
8) Eine geltend gemachte Befangenheit bedeutet keine zur Aufhebung füh-
rende Rechtsverletzung, wenn die getroffene Entscheidung dem Gesetz ent-
spricht (VwGH 23. 4. 1996, 95/05/0333, BauSlg 105).
9) Das Verwaltungsgericht ging davon aus, dass dann, wenn ein befangener
Organwalter an einem Bescheid mitgewirkt und dies Auswirkungen auf die
Entscheidung gehabt hat oder hätte haben können, dieser Bescheid vom
Verwaltungsgericht jedenfalls aufzuheben und die Angelegenheit an die
Verwaltungsbehörde zurückzuverweisen sei. Diese Auffassung ist aber
schon deshalb unzutreffend, weil durch die Befangenheit grundsätzlich bloß
ein mangelhaftes Verfahren vorliegt, wobei dieser Verfahrensmangel erfor-
derlichenfalls durch Verfahrensschritte des – mit umfassender Kognitions-
befugnis ausgestatteten – Verwaltungsgerichtes zu sanieren ist (VwGH
29. 4. 2015, Ro 2015/05/0007 betr NÖ).
10) Mit den in der Revision ins Treffen geführten Überlegungen zum Vorlie-
gen einer Befangenheit nach § 7 AVG übersieht der Revisionswerber, dass all-
fällige Verfahrensmängel infolge Mitwirkung befangener Organwalter im ver-
waltungsbehördlichen Verfahren durch ein vor dem VwG geführtes Verfahren
saniert werden (vgl E 21. Dezember 2016, Ra 2016/12/0056; E 29. April 2015,
Ro 2015/05/0007) VwGH 19. 1. 2021, Ra 2019/05/0213 betr W.
11) Ein Beamter begeht Amtsmissbrauch schon dann, wenn er als Planer für
einen Bewilligungswerber tätig war, sich wegen Befangenheit nicht seiner
Amtsausübung enthielt, sondern als Sachverständiger die Pläne auf ihre
Übereinstimmung mit den NÖ Bauvorschriften überprüfte sowie dem Bür-
germeister die Erledigungsentwürfe vorbereitete. Auf die inhaltliche Richtig-
keit der Entscheidung kommt es nicht an (OGH 14. 3. 2000, 11 Os 125/99,
RZ 11/00, 256).
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